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Sporthalle Munderkingen

...  wir bringen zukunftsorientierte Unternehmen und attraktive Bewerber zusammen

Besuche uns online
auf Instagram, um a�e

News zu erhalten! 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
Schwäbischer Albverein
Ortsgruppe Rottenacker
Besondere Ehrungen in der Ortsgruppe Rottenacker
1892 wurde aus dem damaligen Verschönerungsver-
ein der Albverein Rottenacker. Während der Welt-

kriege geriet dies in Vergessenheit. 1955 wurde der Albverein 
wiedergegründet. Heute, 70 Jahre später konnten bei der 
Hauptversammlung im Rössle die 2 letzten der damaligen Grün-
dungsmitglieder geehrt werden. Der Ehrenvorsitzende Fritz 
Breymaier und Rösle Bäuerle erhielten für ihre langjährige Treue 
zum Verein eine Auszeichnung des Hauptverbandes und ein 
Geschenk der Ortsgruppe vom stellvertretenden Gauvorsitzenden 
Ulrich Holtz und der Vorsitzenden Birgit Betz überreicht. 

Gleichzeitig konnten für 60jährige Zugehörigkeit Hannelore Werner 
und Margot Schaude geehrt werden. Auch sie erhielten eine 
Urkunde und ein Geschenk der Ortsgruppe. Eine vergleichsweise 
junge Vereinszugehörigkeit mit 25 Jahren können Hermann und 
Ilse Eyer vorweisen.

Allen Geehrten gratulieren wir ganz herzlich.
Gemeindeverwaltung

Landesfamilienpass 2025
Die Verwendung des Passes ist auf die Bedürfnisse der Kinder in 
den unterschiedlichsten Familienkonstellationen ausgerichtet. So 
können Kinder den Landesfamilienpass alleine oder mit höchs-
tens zwei der im Pass eingetragenen Erwachsenen nutzen. In den 
Pass eingetragen werden können neben der berechtigen Person 
auch weitere vier Begleitpersonen. Eine Nutzung des Passes ohne 
Kind/er ist nicht möglich.

Ausgabe des Landesfamilienpasses 2025 - Voraussetzungen 
Abgesehen von der oben genannten Änderung gelten die im Erlass 
des Ministeriums für Soziales und Integration vom 29. November 
2022 (Az; 21-5045.3-001/8) festgelegten Voraussetzungen für den 
Bezug des Landesfamilienpasses grundsätzlich fort.

Danach können Familien einen Landesfamilienpass beantragen, 
wenn eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist:

•	� Familien mit mindestens drei kindergeldberechtigenden Kin-
dern (dies können auch Pflege- oder Adoptivkinder sein), die 
mit ihren Eltern in häuslicher Gemeinschaft leben,

•	� Alleinerziehende, die mit mindestens einem kindergeld
berechtigenden Kind in häuslicher Gemeinschaft leben,
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Störungsstelle EnBW                                   	 0800/3629477
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Apotheken-Notdienst

Samstag, den 25.01.2025
Vitalis Apotheke Ehingen, Tel.Nr. 07391/755631 

Sonntag, den 26.01.2025
Kanzach-Apotheke Dürmentingen, Tel.Nr. 07371/129333 

NOT- UND 
BEREITSCHAFTSDIENSTE

Freitag, den 24.01.2025
09:00 Uhr bis	� 15.30 Uhr RAT – Regionaler Ausbildungstag in 

der Sporthalle in Munderkingen

19:00 Uhr		�  All4one: Jugendgottesdienst „Alles muss 
raus“ im Evangelischen Gemeindehaus

Sonntag, 26.01.2025
11:00 Uhr		�  Albverein: Abfahrt am „Rössle“ zur Besich

tigung des Krippenmuseums und der  
St. Martinus Kirche in Oberstadion

Montag, den 27.01.2025
ab 06:00 Uhr	 Leerung „Restmülltonne“

Mittwoch, den 29.01.2025
ab 06:00 Uhr	 Leerung „Blaue Tonne“

Freitag, den 31.01.2025
19:30 Uhr		�  NABU: Jahreshauptversammlung im Vereins-

heim (Molkerei), anschließend Multivisions-
vortrag „Vom Leben der Wild-/Honigbiene“ 
von und mit Biologin Dr. Melanie Marquardt

Termine

Bitte achten Sie darauf,
dass Ihr Briefkasten

gut leserlich beschriftet ist.

Wir erreichen 
bis zu  
85 % aller 
Haushalte.

In mehr als 20  
attraktiven Gemeinden 
und Städten.
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•	� Familien, die mit einem kindergeldberechtigenden schwer 
behinderten Kind mit mindestens 50 v. H. Erwerbsminderung 
in häuslicher Gemeinschaft leben,

•	� Familien, die Kinderzuschlags-, Wohngeld- oder Bürgergeld-
berechtigt sind und mit mindestens einem kindergeldberech-
tigenden Kind in häuslicher Gemeinschaft leben und

•	� Familien, die Leistungen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz 
(AsylbLG) erhalten und mit mindestens einem Kind in häus
licher Gemeinschaft leben.

Bei getrennten Familien, die das paritätische Wechselmodell als 
Umgangsregelung gewählt haben, kann ein Elternteil den Landes-
familienpass erhalten, wenn kindergeld-berechtigte Kinder mit 
Nebenwohnsitz mit ihm zusammenleben. Um eine Doppelförde-
rung auszuschließen, muss in diesen Fällen zusätzlich zum Nach-
weis der Kindergeldberechtigung eine eidesstattliche Versiche
rung gegenüber der Kommune abgegeben werden, dass die Eltern 
sich für das paritätische Wechselmodell als Umgangsregelung für 
das Kind/die Kinder gewählt haben und für den anderen Elternteil 
weder ein Landesfamilienpass noch eine Gutscheinkarte ausge-
stellt wurde.

In den Pass können neben der „berechtigten Person“ vier weitere 
erwachsene „Begleitpersonen“ eingetragen werden. Diese müssen 
die o.g. Voraussetzungen für den Erhalt des Passes selbst nicht 
erfüllen. Hierbei kann es sich um den mit den Kindern zusammen-
lebenden Ehepartner oder Lebensgefährten handeln. Aber auch 
weitere Personen, wie z.B. der getrenntlebende Elternteil, oder 
auch Oma oder Opa oder eine andere Betreuungsperson, die die 
Kinder bei Abwesenheit des Elternteils betreut, können hier ein-
getragen werden. Bei Ausflügen können aber gleichzeitig höchs-
tens jeweils zwei der Begleitpersonen die Vergünstigungen des 
Landesfamilienpasses zusammen mit den Kindern in Anspruch 
nehmen.

Im Landesfamilienpass ist die „Berechtigte Person“ mit Anschrift, 
sowie weitere „Begleitpersonen“ und die Kinder mit Namen und 
Geburtsjahr einzutragen. Bei Änderungen ist ein neuer Landes
familienpass zu beantragen und ggf. auszustellen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf dem Rathaus oder im 
Internet.

Auf der Homepage des Ministeriums für Soziales und Integration 
(https://sozial-ministerium.baden-wuerttemberg.de/de/sozia-
les/familie/leistungen/landes- familienpass/ ) ist eine Liste aller 
staatlichen Schlösser, Gärten und Museen in Baden-Württemberg 
sowie eine Liste aller nicht staatlichen Einrichtungen, die einen 
kostenfreien bzw. ermäßigten Eintritt gewähren, eingestellt.

Ab 2025 können die einzelnen mit dem Landesfamilienpass koope-
rierende Einrichtungen auf einer Karte sowie die weiteren Infor-
mationen abgerufen werden.
www.muetter-vaeter-bw.de/adressen. Wählen Sie hierzu die Kate-
gorie „Landesfamilienpass“.

Neu hinzugekommen sind folgende Gutscheine:
•	 Insel Mainau
•	 Urweltsteinbruch Holzmaden

Weggefallen ist der Gutschein „Schwaben-Park“, der 2025 nicht 
teilnimmt.

Mikrozensus 2025 – Rund 62 000 Haushalte in der 
Befragung
Deutschlands größte jährliche Haushaltebefragung 
startet erneut
Im Rahmen des Mikrozensus befragt das Statistische Landesamt 
Baden-Württemberg auch im Jahr 2025 wieder etwa 62 000 Haus-
halte im Südwesten.
Die Auswahl der Haushalte, die in die Stichprobe mit einbezogen 
werden, erfolgt dabei mithilfe eines mathematischen Zufallsver-
fahrens. Die ausgewählten Haushalte finden im Briefkasten ein 
Anschreiben des Statistischen Landesamtes Baden-Württembergs 
vor. Darin sind die Zugangsdaten für die Meldung über das Internet 
enthalten. Alternativ besteht die Möglichkeit, der Auskunftspflicht 
durch ein Telefoninterview mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern des Statistischen Landesamtes nachzukommen oder einen 
Papierbogen auszufüllen. Es genügt dabei, wenn eine volljährige 
Person die Angaben für alle Haushaltsmitglieder abgibt. Die Teil-
nahme an der Befragung ist für alle Altersgruppen verpflichtend, 
um ein umfassendes Bild der Lebensrealitäten junger und älterer 
Menschen zu gewährleisten.

Der Mikrozensus erfasst seit seiner Einführung im Jahr 1957 wich-
tige Daten wie Familienstand, Bildungsabschlüsse und Erwerbs
tätigkeit. Neben den jährlich wiederkehrenden Themen werden 
auch wechselnde Inhalte abgefragt. Im Jahr 2025 gehören hierzu 
beispielsweise Fragen zum Umgang mit künstlicher Intelligenz 
oder zum Rauchverhalten. Die Erhebungsergebnisse dienen als 
Grundlage für politische, wirtschaftliche und soziale Entscheidun-
gen des Bundes und der Länder. Sie sind somit im Zusammenhang 
mit der Gestaltung zukünftiger gesellschaftlicher Entwicklungen 
von hoher Wichtigkeit. Viele dieser Daten sind zudem europaweit 
vergleichbar. Die Ergebnisse des Mikrozensus sind nicht nur für 
Politik und Verwaltung von Bedeutung, sondern stehen auch der 
Öffentlichkeit und der Wissenschaft zur Verfügung.

Die Wahrung der Vertraulichkeit und der Schutz personenbezoge-
ner Daten stellen dabei fundamentale Prinzipien bei der Verarbei-
tung von Einzelangaben dar. Nach Eingang und Prüfung der Daten 
im Statistischen Landesamt erfolgt eine Anonymisierung, sodass 
sich Rückschlüsse auf einzelne Personen nicht ziehen lassen.

Weitere Informationen
•	 Themenbereich: Mikrozensus
•	 Mikrozensus-Portal
•	 Sozialberichterstattung, Statistikportal
•	 Mikrozensus Ergebnisse, Statistisches Bundesamt

Franz-von-Sales-Schule 
Obermarchtal - Ehingen

Einladung zur den Informationsveranstaltungen
der Franz-von-Sales-Schule Obermarchtal - Ehingen

Am Samstag, den 08. Februar 2025 finden drei Informationsveran-
staltungen der Franz-von-Sales-Schule statt, zu der wir alle inte-
ressierten Schülerinnen und Schüler, sowie deren Eltern recht 
herzlich einladen.
Der Infotag der Mädchenrealschule Obermarchtal beginnt um 
10.00 Uhr in Obermarchtal. Der Infotag des Franz-von-Sales-Auf-
baugymnasiums Obermarchtal kann von 10.00 Uhr – 13.00 Uhr 
besucht werden. Der Tag der offenen Tür der Franz-von-Sales-Jun-
genrealschule Ehingen findet von 10.00 Uhr – 15.00 Uhr in Ehingen 
statt.
In allen drei Veranstaltungen werden der Marchtaler Plan mit sei-
nen pädagogischen Grundsätzen, sowie weitere Angebote der 
einzelnen Schularten vorgestellt.
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Interessierte Eltern und Schüler können ab sofort telefonisch oder 
am Tag der Veranstaltung persönlich einen Termin für ein Aufnah-
megespräch vereinbaren.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Simone Mühlberger		  Jürgen Wicker			   Florian Schönle
Mädchenrealschule		  Jungenrealschule		  Aufbaugymnasium	

Franz-von-Sales-Schule
www.fvs-schule.de

Mädchenrealschule Obermarchtal
Tel.-Nr. 07375-959200
E-Mail: mrs.sekretariat@fvs-schule.de

Jungenrealschule Ehingen
Tel.-Nr. 07391-77083100
E-Mail: jrs.sekretariat@fvs-schule.de

Aufbaugymnasium Obermarchtal
Tel.-Nr. 07375-959300
E-Mail: abg.sekretariat@fvs-schule.de

Fundamt

Ein Stirnband wurde gefunden. Der rechtmäßige Eigentümer kann 
dieses während den üblichen Öffnungszeiten beim Bürgermeister-
amt abholen.

Online Angebote

(Bitte geben Sie bei der Anmeldung unbedingt Ihre 
E-Mailadresse an.)

24WWEB127, Urheberrecht
Susanne Bennewitz
In unserer digitalen Welt werden Inhalte kopiert, verändert, geteilt 
und veröffentlicht. Viele Nutzer machen sich wenig Gedanken 
darüber, inwieweit die Weitergabe von Medien (Texte, Bilder, Filme, 
Musik.) rechtlich zulässig ist. In diesem Seminar erhalten die Teil-
nehmenden einen Überblick zu den relevanten Punkten des Urhe-
berrechts, um digitale Inhalte rechtssicher einsetzen zu können. 
Fragen sind jederzeit möglich und die Dozentin berücksichtigt den 
Wissensstand der Teilnehmenden.
Das Webinar kann vom eigenen Schreibtisch aus besucht werden.
Kurs, Online, 1 Termin
Donnerstag, 30.01.2025, 19:00 - 20:00 Uhr
14,00 €, Ermäßigung möglich!

Zur Kursteilnahme erforderlich:
Internetzugang / Computer, Laptop oder Tablet mit Soundaus-
gabe, (Mikrofon und Webcam sind optional) / E-Mail-Adresse (Teil-
nehmende erhalten spätestens einen Tag vor Kursbeginn einen 
Einladungslink per E-Mail)

24WWEB012, Was Träume sind und wie wir sie verstehen können
Prof. Dr. Michael Schredl
Die Träume haben die Menschen schon immer fasziniert und die 
Frage aufgeworfen, was das Bewusstsein nachts macht und ob es 
für das Wachleben bereichernd sein kann. Die empirische Traum-
forschung zeigt, dass wir von den Dingen träumen, die uns wichtig 
sind, manchmal in einer sehr kreativen Weise. Es gibt viele Wege, 
aus diesen nächtlichen Erlebnissen viel zu lernen. Ein einfacher 
Ansatz wird vorgestellt. Auch Alpträume und das luzide Träumen 
werden im Vortrag angesprochen.
Vortrag, Online, 1 Termin, Mittwoch, 05.02.2025, 19:00 - 20:30 Uhr, 
10,00 €

Gewerbliche Schule Ehingen

Informationsabend
Dienstag, 18. Februar 2025, 18:00 Uhr

 Markt der Möglichkeiten  Kurzvorträge  offene Werkstätten

Wir informieren über folgende Bildungsangebote:

▪ 	 Zweijährige Berufsfachschule

Unsere Profile:
	 Metall / Elektro

Euer Weg mit uns bedeutet:
• 	 ihr macht einen mittleren Bildungsabschluss (Fachschulreife)
• 	 ihr sammelt praktische Erfahrungen in der Werkstatt
• 	� ihr erwerbt Wissen und Können für den Besuch einer weiter-

führenden Schule
• 	 ihr erhaltet solide Grundlagen als Vorbereitung für den Beruf

Zukünftige Möglichkeiten:
• 	� Besuch eines Technischen Gymnasiums, das nach drei Jahren 

zur allgemeinen Hochschulreife führt
• 	� Beginn einer Berufsausbildung mit evtl. Ausbildungsverkür-

zung um ein Jahr und danach Besuch eines einjährigen Berufs-
kolleg zum Erwerb der Fachhochschulreife

• 	� Besuch einer Fachschule und danach einer Technischen Ober-
schule

Voraussetzungen:
• 	 Hauptschulabschluss
• 	� Versetzung in die Klasse 9 des Gymnasiums (bei achtjährigen 

Gymnasien)

▪ 	 Einjähriges Berufskolleg

Euer Weg mit uns bedeutet:
die Schüler und Schülerinnen erwerben hier die bundesweit aner-
kannte Fachhochschulreife, welche die Voraussetzung für die Auf-
nahme eines Studiums an einer Hochschule im gesamten Bundes-
gebiet darstellt.

Voraussetzungen:
- 	 mittlerer Bildungsabschluss und
- 	� abgeschlossene gewerbliche Berufsausbildung von mindes-

tens 2 Jahren oder Berufserfahrung von mindestens 5 Jahren
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▪ 	 Technisches Gymnasium

Unsere Profile:
	 Mechatronik mit Metall- und Elektrotechnik
	 Informationstechnik

Euer Weg mit uns bedeutet:
• 	 in drei Schuljahren zum Abitur (Allgemeine Hochschulreife)
• 	 Studierfähigkeit an einer beliebigen Hochschule / Universität
• 	 zielgerichtete Vermittlung von Fachwissen
• 	 sehr gute Vorbereitung für MINT-Studiengänge
• 	 verbesserte Chancen auf eine duale Ausbildung

Voraussetzungen:
„Mittlerer Bildungsabschluss“, egal ob von
- 	 einer Realschule
- 	 einer zweijährigen Berufsfachschule
- 	 einer Gemeinschaftsschule
- 	 einem Gymnasium

Mehr Infos oder Aktuelles findet ihr auf unserer Homepage: 
www.gbs-ehingen.de

Weiherstraße 10, 89584 Ehingen
Tel.: 07391 5803-0, Fax: 07391 5803-1071
email: mail@gbs-ehingen.de

Das Landratsamt informiert:

 

Landratsamt

Pflegeeltern gesucht
Einladung zur Infoveranstaltung der Jugendämter der Stadt Ulm, 
des Landkreises Neu-Ulm sowie des Alb-Donau-Kreises am 
20. Februar 2025
Es gibt verschiedene Gründe, warum Eltern Unterstützung bei der 
Erziehung ihrer Kinder brauchen und eine Trennung des Kindes 
von seiner Herkunftsfamilie nötig werden kann. Das Engagement 
von Pflegefamilien, Kindern aus diesen Familien ein Zuhause anzu-
bieten, sie für einen kurzen oder langen Zeitraum liebevoll zu 
betreuen, kann für die betroffenen Kinder eine wertvolle Unter-
stützung sein.
Für die Pflegefamilien bedeutet dies, Verantwortung für ein Kind 
zu übernehmen, das nicht nur seinen Lieblingsteddy, sondern 
auch seine bisherige Geschichte mitbringt.
Die Betreuung eines Kindes in einer Pflegefamilie stellt eine 
besondere Form der „Hilfen zur Erziehung“ dar. Privatpersonen  
- auch ohne pädagogische Ausbildung - übernehmen Aufgaben 
der öffentlichen Erziehungshilfe.

Die Jugendämter der Stadt Ulm, des Landkreises Neu-Ulm und des 
Alb-Donau-Kreises sind stets auf der Suche nach neuen Pflege
eltern, die bereit sind zu helfen und Kinder für eine kürzere oder 
längere Zeit aufzunehmen.

•	 Haben Sie Freude am Zusammenleben mit Kindern?
•	 Möchten Sie Vertrauen schenken, Mut machen und Geduld 

zeigen?
•	 Verfügen Sie über Einfühlungsvermögen, Zeit und Belastbar-

keit?
•	 Können Sie sich vorstellen, einem fremden Kind einen Platz in 

Ihrer Familie zu geben?

•	 Sind Sie offen für die Zusammenarbeit mit der Herkunftsfami-
lie, dem Jugendamt sowie anderen Institutionen?

Um diese verantwortungsvolle Aufgabe gut wahrnehmen zu kön-
nen, bieten die Jugendämter den Pflegefamilien vielfältige Unter-
stützungsmöglichkeiten an. Bei einer Infoveranstaltung am Don-
nerstag, 20. Februar 2025, haben interessierte Bürgerinnen und 
Bürger die Möglichkeit, sich über persönliche Voraussetzungen, 
Pflegedauer, Unterstützungsangebote, finanzielle Leistungen, etc. 
zu informieren. Beginn der Veranstaltung ist um 19:00 Uhr, Moltke-
straße 20, in Ulm. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Kontakte
Fachberatung Vollzeit- und Bereitschaftspflege der Stadt Ulm: 
www.pflegekinder.ulm.de
Pflegekinderdienst Landratsamt Neu-Ulm:
www.landkreis-nu.de/Pflegekinderdienst
Pflegekinderdienst Landratsamt Alb-Donau-Kreis: 
https://www.alb-donau-kreis.de/home/dienstleistungen+ser-
vice/pflegekinderdienst.html	

Spitze auf dem Land! 
Technologieführer für Baden-Württemberg:
Bis zum 28. Februar müssen die Aufnahmeanträge für die nächste 
Auswahlrunde vorliegen

Über die Förderlinie „Spitze auf dem Land! Technologieführer für 
Baden-Württemberg“ können innovationsstarke Unternehmen im 
Ländlichen Raum (nach dem Landesentwicklungsplan) eine För-
derung erhalten, um neue Produkte oder Dienstleistungen voran-
zutreiben. Gemeinden mit solchen Unternehmen können sich 
noch bis zum 28. Februar 2025 (Ausschlussfrist !) für die aktuelle 
24. Auswahlrunde bewerben.

Innovationsorientierte Unternehmen sind von besonderer Bedeu-
tung für den Ländlichen Raum, da sie die ausgeglichene Struktur 
Baden-Württembergs prägen und Kerne für Innovationen und 
Zukunftsfähigkeit sind. Kleine Unternehmen mit weniger als 50 
Beschäftigten können für ihre Investition bis zu 20 Prozent 
Zuschuss erhalten, mittlere Unternehmen mit weniger als 100 
Beschäftigten bis zu zehn Prozent. Der maximale Förderbetrag pro 
Projekt beträgt 400.000 Euro. Bei einem deutlich erkennbaren 
Beitrag zur Kreislaufwirtschaft und Bioökonomie kann die Förde-
rung auf max. 500.000 Euro pro Projekt erhöht werden. Zuwendun-
gen unter 200.000 Euro werden nicht bewilligt. Bezuschusst wer-
den Unternehmensinvestitionen in Gebäude, Maschinen und 
Anlagen zur Entwicklung und wirtschaftlichen Nutzung neuer oder 
verbesserter Produkte und Dienstleistungen.

Die Förderung erfolgt aus Landes- und EFRE-Mitteln. Die Fördermo-
dalitäten gelten gemäß dem Operationellen Programm EFRE 2014-
2020 bzw. 2021-2027 und den diesbezüglichen Verordnungen, Richt-
linien, Verwaltungsvorschriften und Leitlinien auf EU-, nationaler 
und Landesebene. Die Bewerbung für die Förderlinie erfolgt 
schriftlich durch Aufnahmeanträge der Gemeinden in Zusammen-
arbeit mit dem Unternehmen. Die Entscheidung über die Aufnahme 
erfolgt durch das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz Baden-Württemberg auf der Basis des Vor-
schlages eines dazu eingerichteten Bewertungsausschusses.

Ansprechpartnerin im Regierungspräsidium Tübingen:
Regierungsdirektorin Christine Braun-Nonnenmacher
Referat 32 – Betriebswirtschaft, Agrarförderung und Strukturent-
wicklung
Telefon: 07071 757-3327
E-Mail: christine.braun-nonnenmacher@rpt.bwl.de
Weitere Informationen zu „Spitze auf dem Land“:
https://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unsere-themen/laendli-
cher-raum/foerderung/efre/spitze-auf-dem-land/
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Jagdscheinverlängerung für Jägerinnen und Jäger
mit Wohnsitz im Alb-Donau-Kreis ab 17. Februar möglich
Ab Montag, den 17. Februar 2025, können bei der unteren Jagd
behörde des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis wieder Jagdscheine 
verlängert werden.

Wir bitten darum, vor diesem Termin keine Anträge einzureichen, 
da eine abschließende Bearbeitung erst möglich ist, wenn die 
Ergebnisse der für die Wiedererteilung von Jagderlaubnissen vor-
geschriebenen, zentralen Abfragen vorliegen. Eine persönliche 
Abgabe der Antragsunterlagen ist zu den allgemeinen Öffnungs-
zeiten des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis, Schillerstraße 30, 
89077 Ulm, möglich:

Montag bis Freitag	 8:00 bis 12:30 Uhr
Donnerstag			   8:00 bis 17:30 Uhr

Interessierte können auch zu den allgemeinen Öffnungszeiten 
einen persönlichen Termin vereinbaren, telefonisch unter 
0731/185-1646 oder per E-Mail an jagd@alb-donau-kreis.de.
Die persönliche Abgabe der Antragsunterlagen ist zu den allgemei-
nen Öffnungszeiten (siehe oben) auch weiterhin an der Außen-
stelle Ehingen, Hauptstraße 41, 89584 Ehingen, möglich. Die weitere 
Bearbeitung der Anträge erfolgt allerdings, anders wie in den Vor-
jahren, in Ulm.

Darüber hinaus können die vollständig ausgefüllten und unter-
schriebenen Antragsunterlagen auch per Post an folgende Adresse 
geschickt werden:

Landratsamt Alb-Donau-Kreis
Untere Waffen- und Jagdbehörde
Schillerstraße 30
89077 Ulm

Das entsprechende Antragsformular gibt es auf der Internetseite 
des Landratsamts (www.alb-donau-kreis.de) unter Dienstleistun-
gen, Service / ADK Formulare A-Z / Jagd / Antrag auf Erteilung / 
Verlängerung eines Jagdscheines.

Deutsche Rentenversicherung
Baden-Württemberg

Hilfe für Steuererklärung in der Rente
Kostenlose Bescheinigung für Rentnerinnen und Rentner
Information über die Meldung an die Finanzverwaltung
Unterstützung für die Steuererklärung in der Rente bietet die kos-
tenlose „Information über die Meldung an die Finanzverwaltung“. 
Die Bescheinigung gibt einen Überblick über alle steuerrechtlich 
relevanten Beträge, die für das Jahr 2024 automatisch von der 
gesetzlichen Rentenversicherung an die Finanzverwaltung über-
mittelt wurden.  

Erstmaliger Antrag 
Rentnerinnen und Rentner, die diese Information bereits in einem 
der Vorjahre angefragt haben, erhalten sie 2025 automatisch. Erst-
malig beantragen kann man sie unter www.deutsche-rentenversi-
cherung.de/steuerbescheinigung

Elektronische Daten
Antragsstellende müssen ihre steuerrechtlich relevanten Beträge 
seit 2019 nicht mehr selbst in die Steuererklärung eintragen. Die 
Beträge liegen dem Finanzamt als elektronische Daten, den „eDa-
ten“, bereits vor. Nur Korrekturen bei falschen oder unvollständi-
gen Daten müssen vermerkt werden.

Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen bietet die Broschüre „Versicherte und 
Rentner: Informationen zum Steuerrecht“ unter Publikationen | 
Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg.  

Agentur für Arbeit Ulm

Veranstaltungshinweis

Wege ins Ausland 
Wer Arbeitserfahrung im Ausland sammeln will, der kann sich im 
Rahmen der Online-Veranstaltung „Wege ins Ausland“ informie-
ren. Es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten für eine (Aus-)Zeit im 
Ausland, doch welches Angebot ist das Richtige und was gibt es zu 
beachten? Claudia Silvestroni, Zentrale Auslands- und Fachver-
mittlerin der Bundesagentur für Arbeit gibt einen Überblick über 
die seriösen Angebote zu Auslandaufenthalten für junge Leute. 
Inhaltliche Schwerpunkte sind Freiwilligendienste, Au Pair- sowie 
Work & Travel-Angebote. Die einstündige Veranstaltung findet am 
Donnerstag, den 30. Januar um 15:30 Uhr statt. Eine Anmeldung ist 
erforderlich unter Ulm.BiZ@arbeitsagentur.de oder telefonisch 
unter 0731 160-888.

Der Link zum Videokonferenzportal wird nach bestätigter Anmel-
dung zugesandt. Zur Teilnahme werden ein Computer mit Headset 
oder ersatzweise ein Notebook, Tablet oder Smartphone benötigt. 
Die Teilnahme ist kostenfrei.

KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Evangelische Kirchengemeinde
Rottenacker

Mitteilungen für KW 05

Freitag, 24. Januar 2025 
19:00 Uhr	 Jugendgottesdienst im Gemeindehaus

Sonntag, 26. Januar 2025 
Wochenspruch für die Woche nach dem 3. Sonntag nach Epipha-
nias:  
„Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und 

von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes.“  
Lukas 13, 29 

09:30 Uhr	� Gottesdienst mit Taufen von Frida Schacher und Luisa 
Nisch, gestaltet von den ökumenischen Frauen zusam-
men mit Pfarrer Reusch  

			   Kinderkirche im Gemeindehaus
11:30 Uhr	 Mitarbeiter*innenessen im Gemeindehaus 

Montag, 27. Januar 2025  
14:00 Uhr	 Basteln für den Ostermarkt im Gemeindehaus 
15:30 Uhr	 Bücherei geöffnet bis 17:30 Uhr, Eingang Haldengässle 

Mittwoch, 29. Januar 2025 
09:15 Uhr	 Eltern-Kind-Gruppe im Gemeindehaus  
14:45 Uhr	 Konfirmandenunterricht  
20:00 Uhr	 Kirchenchorprobe  

Donnerstag, 30. Januar 2025 
13:00 Uhr	 Oifach essa  
18:30 Uhr	 All4One  
20:15 Uhr	 Vorbereitung Kinderkirche 
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Freitag, 31. Januar 2025 – Sonntag 02. Februar 2025 
17.15 Uhr	� Abfahrt Konfirmandenfreizeit im Himmelreich  

(Blaubeuren) 

Jugendgottesdienst

Jugendgottesdienst 

Gottesdienst zur Jahreslosung

Gottesdienst 

Unsere Kontaktdaten:
Evangelisches Pfarramt
Kirchstrasse 33, 89616 Rottenacker

Tel.:	 07393/2298
Mail:	 Pfarramt.Rottenacker@elkw.de
www.ev-kirche-rottenacker.de

Evangelischer Kindergarten Rottenacker

Stellenausschreibungen für den 
evangelischen Kindergarten

Wir suchen für unseren Kindergarten mit 4 Gruppen sofort/
baldmöglichst

pädagogische Fachkräfte (m/w/d)
in Teilzeit

Wir erwarten Einsatzfreude, Zuverlässigkeit, Teambereitschaft und 
selbständiges Arbeiten.
Wir bieten eine interessante und verantwortungsvolle Aufgabe in 
einem netten Team, in Anstellung nach der Kirchlichen Anstel-
lungsordnung (KAO-TVöD).

Bitte bewerben Sie sich beim
Evangelische Kirchengemeinde Rottenacker

Kirchstr. 33, 89616 Rottenacker
Mail: pfarramt.rottenacker@elkw.de

Rückfragen vorab beantwortet Ihnen gerne die 
Kindergartenleitung Frau Ehrmann unter 07393-2487.

Außerdem suchen wir:

zum
nächstmöglichen Zeitpunkt 

eine Integrationskraft
in Teilzeit (m/w/d)

für die ambulante Integration nach § 54 SGB XII 
beziehungsweise § 35a SGB VIII

Der Umfang der Tätigkeit umfasst wöchentlich ca. 10 Stunden je 
nach den bewilligten Leistungen des Landratsamtes in Form von 
pädagogischen und pflegerischen Hilfen. Als Integrationskraft 
begleiten Sie das zu unterstützende Kind im Alltag der Einrichtung 
bedarfs- und situationsgerecht. Der auf das Kind bezogene, 
bedarfsgerechte Austausch mit dem Kollegium, den Eltern und 
den integrationsbezogenen Stellen rundet ihre Tätigkeit ab. 
Gestaltung von Bildungs- und Entwicklungsprozessen gemeinsam 
mit den Kindern und Vorbereitung sowie Durchführung altersent-
sprechender pädagogischer Angebote gehören ebenfalls zu Ihren 
Aufgaben.

Fragen zur Stelle beantwortet Ihnen gerne die Kindergartenleitung 
des Kindergartens:

Frau Ehrmann 07393-2487

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben sie sich bei:

Evangelische Kirchengemeinde Rottenacker
Kirchstr. 33, 89616 Rottenacker

Mail: pfarramt.rottenacker@elkw.de
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Ökumenische Nachrichten

Frauenfrühstück
Jahreslosung 2025: 
Prüft Alles und behaltet das Gute !  
1. Thessalonicher 5,21

Unzählige Eindrücke strömen Tag für Tag auf uns ein. Menschen, 
Worte, Meinungen, Nachrichten. Wie soll ich entscheiden was wahr 
ist und was falsch? Was gibt mir Halt und Orientierung, damit ich 
das Gute behalte? Wie gut, dass ich da nicht alleine bin.
Lasst uns ins Gespräch kommen, dazu laden wir Sie/Euch herzlich 
ein gemeinsam zu singen und uns mit diesem Bibelwort zu 
beschäftigen.

JL2025 

Montag, 03.02.2025 von 9.00 bis 11.00 Uhr
ev. Gemeindehaus Rottenacker 
mit Kinderbetreuung 

Wir freuen und auf Sie/Dich
Ökumenische Frauen	

Katholische Kirchengemeinde
Heilig-Kreuz-Kirche in Rottenacker

Seelsorgeeinheit Donau-Winkel 

für die Zeit vom 25. Januar 2025 bis 02. Februar 2025

Samstag, 25. Januar 2025	Vorabend zum 3. Sonntag im Jahreskreis
18.00 Uhr	 Rosenkranz in Munderkingen
18.30 Uhr	 Eucharistiefeier in Munderkingen    
18.30 Uhr	 Eucharistiefeier in Grundsheim

Sonntag, 26. Januar 2025	 3. Sonntag im Jahreskreis
09.00 Uhr	 Eucharistiefeier in Rottenacker
09.00 Uhr	 Wort-Gottes-Feier in Emerkingen
09.00 Uhr	 Eucharistiefeier in Hundersingen
09.30 Uhr	 Wort-Gottes-Feier in Unterstadion
10.30 Uhr	 Eucharistiefeier in Munderkingen
10.30 Uhr	 Eucharistiefeier in Oberstadion
11.45 Uhr	 Taufe von Luca Herzog in Rottenacker

Montag, 27. Januar 2025
17.00 Uhr	 Rosenkranz in Unterstadion
18.30 Uhr	 Rosenkranz auf dem Pfarrhof in Oberstadion

Dienstag, 28. Januar 2025	 Hl. Thomas v. Aquin
10.00 Uhr 	� kath. Gottesdienst im Seniorenzentrum St. Anna  

in Munderkingen
18.30 Uhr	 Eucharistiefeier in Hundersingen

Mittwoch, 29. Januar 2025
07.30 Uhr	 Laudes in Munderkingen
14.00 Uhr	 Treffpunkt Gottesdienst in Munderkingen
15.00 Uhr	 Friedensgebet Frauenberg
18.30 Uhr	 Eucharistiefeier in Emerkingen

Donnerstag, 30. Januar 2025
18.30 Uhr	 Eucharistiefeier in Unterstadion

Freitag, 31. Januar 2025
18.30 Uhr	 Eucharistiefeier in Unterwachingen	
18.30 Uhr	 Eucharistiefeier in Oberstadion

Samstag, 01. Februar 2025  
Vorabend zur Darstellung des Herrn (Lichtmess)
18.00 Uhr	 Rosenkranz in Munderkingen
18.30 Uhr	� Eucharistiefeier mit Blasiussegen und Kerzenweihe 
	 und mit dem Kirchenchor in Munderkingen    
18.30 Uhr	� Eucharistiefeier mit Blasiussegen und Kerzenweihe 

in Unterstadion

Sonntag, 02. Februar 2025 	 Darstellung des Herrn (Lichtmess)
09.00 Uhr	� Wort-Gottes-Feier mit Blasiussegen und Kerzen-

weihe in Rottenacker
09.00 Uhr	� Eucharistiefeier mit Blasiussegen und Kerzenweihe 

in Emerkingen
09.00 Uhr	� Eucharistiefeier mit Blasiussegen und Kerzenweihe 

in Oberstadion
10.30 Uhr	� Wort-Gottes-Feier mit Blasiussegen und Kerzen-

weihe in Munderkingen
	 Minis: Sophia, Clara, Marie, Jonas
10.30 Uhr	� Eucharistiefeier mit Blasiussegen und Kerzenweihe 

in Unterwachingen
10.30 Uhr	� Eucharistiefeier mit Blasiussegen und Kerzenweihe 

in Grundsheim
11.45 Uhr	 Taufe von Matteo Hess in Hausen am Bussen

Fest des heiligen Blasius 
Die Angst, die uns den Hals zuschnürt; die Wut, die 
uns sprachlos macht; die Schuld, die uns verstummen 
lässt, die Scham, die wie ein Kloss im Halse sitzt, das 
Unrecht, das uns lähmt – auf die Fürsprache des hei-
ligen Blasius bitten wir Gott um Segen und Heilung. 

Wer gesegnet wird, ist ein von Gott Gezeichneter und Signierter: 
Er trägt unverkennbar Gottes „Handschrift“: Ich bin bei dir!
In den Gottesdiensten am Samstag, 1. Februar und am Sonntag, 
2. Februar können Sie den Blasiussegen empfangen

Katholischer Kirchenchor 
Die Proben finden jeweils am Donnerstag um 19.30 Uhr im Probe-
raum des Gemeindehauses St. Michael statt.

Hinweis auf das Widerspruchsrecht gegen Spendenbriefe gemäß 
dem kirchlichen Datenschutzrecht 
Die Diözese Rottenburg-Stuttgart legt großen Wert auf den Schutz 
Ihrer personenbezogenen Daten. Daher möchten wir Sie darüber 
informieren, dass wir möglicherweise Ihre personenbezogenen 
Daten als Mitglied der katholischen Kirche in der Diözese Rotten-
burg-Stuttgart nutzen werden, um uns mit einer Bitte um eine 
solidarische Geste in Form einer Spende an Sie zu wenden. Rechts-
grundlage für die Nutzung Ihrer Daten für Spendenaufrufe ist die 
„Ordnung zum Schutzpersonen bezogener Daten bei der Durch-
führung von Fundraisingmaßnahmen in der Diözese Rottenburg-
Stuttgart (FundraisingO)“, veröffentlicht im Kirchlichen Amtsblatt 
2021, Nr. 2, S. 59 ff., unserer Diözese vom 15. Januar 2021. Gemäß § 4 
der FundraisingO und § 23 Abs. 2 des Gesetzes über den Kirchli-
chen Datenschutz (KDG) haben Sie das Recht, jederzeit Wider-
spruch dagegen einzulegen, dass Sie betreffende personenbezo-
gene Daten zum Zwecke der Direktwerbung oder des Fundraisings 
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verarbeitet werden. Nach erfolgtem Widerspruch werden Ihre 
Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet. Ihren Widerspruch 
können Sie richten an: Bischöfliches Ordinariat Kirchliches Mel-
dewesen/Hauptabteilung IV – Pastorale Konzeption Eugen-Bolz-
Platz 1 72108 Rottenburg a. N. oder per E-Mail an: meldewesen@
bo.drs.de

Öffnungszeiten Katholisches Pfarramt Munderkingen  
Mo., Di., Mi.: 			   08.00 Uhr – 12.00 Uhr
Donnerstag, 			   13.30 Uhr – 16.00 Uhr

Homepage: Seelsorgeeinheit Donau-Winkel:
https://se-donau-winkel.drs.de

Pfarramt Munderkingen				    07393/2282
E-Mail: StDionysius.Munderkingen@drs.de

Pfarramt Oberstadion					    07357/555    
E-Mail: StMartinus.Oberstadion@drs.de

Pfr. Dr. Thomas Pitour					    07393/2282 oder 953 977
										          Thomas.Pitour@drs.de

Pfr. Michael Klug						�      07357/555 oder  
klug.priester@gmx.net

Gemeindereferentin 					     07393/959 902 oder 
Sr. Luise Ziegler 						      luise.ziegler@drs.de

Pastoralreferentin						     07393/959 903 oder 
Sr. Francesca Trautner					    francesca.trautner@drs.de

Seniorenbeauftragter 				    07391/758315 oder 
Roland Gaschler						      Roland.Gaschler@drs.de

Gesamtkirchenpfleger 				    07393/959904 oder
Jörg Schelhase						      GKG.Donau-Winkel@drs.de

Mesnerteam Rottenacker/
Frau R. Kurz							       07393/40 50 696

Baur Bestattungen Ehingen	   		  07391/ 500 10

Frauenstraße 77 · 89073 Ulm
T 0731 156 681 · F 0731 156 684 
nak.ulm@n-pg.de

AUFMERKSAMKEIT
ERREGEN !

VEREINSNACHRICHTEN

Turn- und Sportgemeinde
Rottenacker 1902 e.V.

Abteilung Ski-Club

Betreute Ausfahrt

Musikverein 
Edelweiß Rottenacker

 

Startschuss in die Fasnets-Saison

Am 19.01.2025 nahmen wir am Umzug im Rahmen des Narrentref-
fens in Lauterach teil. Damit sind auch wir in die närrische Saison 
gestartet und freuen uns schon auf weitere Veranstaltungen.
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Altkleider- und Schuhannahme
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung bei der Entsorgung von Alt-
kleidern.
Die nächste Annahme findet am Sa. 15.02.2025 statt.

Musikprobe
(V) Vororchester
Freitag, 24.01.2025, 16.30 Uhr - 17.30 Uhr
Freitag, 31.01.2025, 16.30 Uhr - 17.30 Uhr

Vanessa Lehmann

(J) Jugendkapelle (Probe in Rottenacker)
Freitag, 24.01.2025, 18.00 Uhr - 19.30 Uhr
Freitag, 31.01.2025, 18.00 Uhr - 19.30 Uhr

Athina Mouratidis

(A) Aktive
Donnerstag, 30.01.2025, 20.00 Uhr - 22.00 Uhr
Donnerstag, 06.02.2025, 20.00 Uhr - 22.00 Uhr

Timo Nittka

Termine
(A) Narrenbaumstellen & Brauchtumsabend in Rottenacker
Freitag, 07.02.2025, 18.33 Uhr

(J) Jugendvollversammlung
(Wahl des Jugendsprechers)
Freitag, 14.02.2025, 17.30 Uhr

Hauptversammlung 
Samstag, 22.02.2025, 20.00 Uhr

Kreismusikfest

Rückblick KMF-Infoabend am 08.01.2025

Wir sind begeistert und sagen Danke an die zahlreichen Interes-
sierten, die unserer Einladung zum KMF-Infoabend am 08.01.2025 
ins Musikerheim gefolgt sind! Wir freuen uns sehr über dieses 
Interesse und vor allem auch schon über die vielfältig angekün-
digte Unterstützung.

Anmeldung zum Umzug
Über unsere Website könnt ihr Euch als Laufgruppe oder auch mit 
einem Umzugswagen anmelden.
Wie das geht? Ganz einfach das entsprechende Formular auf unse-
rer Website ausfüllen und absenden. Bei Rückfragen sind dort 
auch direkt die richtigen Ansprechpartner zu finden. Wir freuen 
uns schon heute auf einen vielfältigen und bunten Umzug durch 
unsere Gemeinde!

Schaut einfach unter www.kmf2025.de vorbei! Und am besten mel-
det ihr Euch direkt noch zu unserem Newsletter “Jubiläumsblättle” 
an: dort halten wir Euch zu allen Themen rund um unser Jubilä-
umsjahr und dem KMF auf dem Laufenden.

Schwäbischer Albverein
Ortsgruppe Rottenacker

Besichtigung des Krippenmuseums und der St. Martinus 
Kirche in Oberstadion 
Liebe Mitglieder und Wanderfreunde,
am Sonntag, den 26. Januar 2025 treffen wir uns um 11 Uhr am 
Gasthaus Rössle in Rottenacker. Gemeinsam fahren wir zum 
Krippenmuseum nach Oberstadion, wo wir die wunderschönen 
Krippen besichtigen (keine Führung). Der Gruppeneintritt beträgt 
5,- € pro Person. Im Anschluss kehren wir im Gasthaus Adler in 
Oberstadion ein.
Gestärkt besichtigen wir dann die St. Martinus Kirche in Obersta-
dion. Die Kirche ist im Jahre 1473 erbaut worden, besitzt gotische 
Flügelaltäre, barocke Altäre und durch die vielen Bilder dieser Stil-
epoche hat die Kirche St. Martinus Eingang in bedeutende Kunst-
führer gefunden.
Die 7 Flügelaltäre stammen aus der "Ulmer Schule" des 15. Jahr-
hunderts. Bei den Kunstführern wird die Kirche deshalb als "reich 
wie keine andere im Lande an Denkmälern altdeutscher Kunst" 
bezeichnet.
Wir fahren gegen 16 Uhr wieder zurück nach Rottenacker.

Wanderführer Birgit und Wilfried Betz

Einladung zum monatlichen Treffen
Liebe Seniorinnen und liebe Senioren, 
Es geht wieder weiter!
Zwischen den Feiertagen hatte jeder etwas anderes zu tun, aber 
jetzt machen wir es wieder wie voriges Jahr!
Unser nächstes Treffen findet am Fr., 07.02.2025, um 15:00 Uhr, in 
Rosi's Dorfwirtschaft statt. Bringt bitte eure Liederbücher mit, 
dass wir singend das neue Jahr einläuten können.
Auch singbegeisterte Nichtmitglieder sind herzlich willkommen. 
Je mehr Leute, umso mehr Spaß und Freude!
Geplant sind unsere kommenden Treffen jeden 1. Freitag des 
Monats.

Bis zum Treffen eure Andrea mit Hans 

Naturschutzbund (NABU)
Gruppe Rottenacker e. V.

Jahreshauptversammlung
Einladung zur Jahreshauptversammlung an alle Mitglieder, am 
Natur- und Umweltschutz Interessierte und Förderer am 
Freitag, 31. Januar 2025 um 19:30 Uhr im Vereinsheim (Molkerei), 
Bogenstr. 17, 89616 Rottenacker

Tagesordnung:
1. 	 Begrüßung
2. 	 Tätigkeitsbericht
3. 	 Kassenbericht
4. 	 Bericht der Kassenprüfer
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5. 	 Entlastung
6. 	 Satzungsänderung*
7. 	 Jahresprogramm 2025
8. 	 Verschiedenes, Wünsche, Anregungen

- kurze Pause -
•	 Multivisionsvortrag „Vom Leben der Wild-/Honigbiene“ 

von und mit Biologin Dr. Melanie Marquardt.

*Die betreffenden Stellen finden Sie vorab auf unserer Homepage 
www.nabu- rottenacker.de oder erhalten Sie unter mail@nabu-
rottenacker.de

Narrenzunft Mittelhofer Burgweibla

Umzug in Rottenacker

Am 07. Februar 2025 veranstalten die Mittelhofer Burgweibla wie-
der das traditionelle Narrenbaumstellen am Dorfplatz – unter-
stützt von der Feuerwehr Rottenacker und dem Musikverein "Edel-
weiß" Rottenacker.
Um 18:30 Uhr wird der Narrenbaum offiziell eingeweiht und durch 
die Kinder-Narrenbäume ergänzt.
Bei "Bürgermeister Moritz Heinzmann" wird dann der Rathaus-
schlüssel von uns Narren eingefordert und die Amtsgeschäfte bis 
Aschermittwoch durch die Narren nach besten Wissen und Gewis-
sen verwaltet.

Gegen 19:00 Uhr startet dann der Umzug mit ca. 800 angemeldeten 
Hästrägern, die in ihren Masken vom Musikverein "Edelweiß" 
Rottenacker angeführt, zur Turn- und Festhalle ziehen.

Der Umzug verläuft vom Dorfplatz über die Bogenstraße, Konrad-
Sam-Straße und durch die Gartenstraße.

Wir freuen uns darauf, Sie als Zuschauer bei diesem närrischen 
Spektakel begrüßen zu dürfen – mit einem dreifachen "BURG - 
WEIBLA !"

Seniorenzentrum St. Sebastian

Einladung zum offenen Kaffeenachmittag in der neuen 
Tagespflege im Seniorenzentrum St. Sebastian
Am 1. Oktober 2024 haben wir im Seniorenzentrum St. Sebastian 
eine neue Tagespflege eröffnet. Sie bietet älteren Menschen die 
Möglichkeit, den Tag in Gesellschaft zu verbringen, an Aktivitäten 
teilzunehmen und Unterstützung im Alltag zu erhalten. Durch die 
Zusammenarbeit mit der Sozialstation Raum Munderkingen ist 
zudem ein Fahrdienst eingerichtet, der eine angenehme An- und 
Abreise ermöglicht.

Die Pflegekasse übernimmt den Großteil der Kosten, und das 
Tagespflege-Budget steht zusätzlich zu ambulanten Leistungen zur 
Verfügung – die pflegerische Versorgung zu Hause kann somit im 
selben Umfang, trotz Tagespflege, weitergeführt werden.

Lernen Sie unser Angebot am Dienstag, den 11. Februar 2025, um 
14:30 Uhr kennen! Beim offenen Kaffeenachmittag in der Tages-
pflege St. Sebastian erwarten Sie Kaffee und Kuchen, fröhliche 
Musik durch unsere Ehrenamtlichen sowie die Möglichkeit, unser 
Team kennenzulernen und zu erleben, wie ein Tag in unserer 
Tagespflege gestaltet ist. Das Motto des Nachmittags ist "Fasnet".

Eine Anmeldung ist erforderlich. Bei Fragen wenden Sie sich gerne 
an unsere Tagespflegeleitung, Frau Martina Schwellinger: 
martina.schwellinger@keppler-stiftung.de oder 07393 95495-82.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und einen schönen Nachmittag 
mit Ihnen!

AMTSBLATTGEDANKE DER WOCHE
Denke immer daran,
dass du einzigartig bist.
Genau wie jeder andere

Margaret Mead

Aktuelle Informationen aus Ihrer Nähe – 
Ihr Mitteilungsblatt. 
Empfehlen Sie uns weiter.
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AMTSBLATT-HUMOR

WAS SONST NOCH INTERESSIERT

Lösung des Rätsels im letzten Mitteilungsblatt
Der linke Mann ist mit dem rechten verbunden.

Zeitungsausschnitte

16.01.2025 EHINGER TAGBLATT / LOKALSPORT

Eine Fußballheldin für Griesingen
Ehrenamt Der Württembergische Fußballverband hat Nina Glöck-
ler für ihren Einsatz geehrt. Wie sie die Auszeichnung erlebt hat – 
und was wichtig ist, wenn man Mädchen trainiert.
Von Leonie Schönleber

Zur „Heldin“ gekürt: Nina Glöckler bei der Preisverleihung für die 
Auszeichnung des WFV. Foto: privat

So gerne stehe sie ja nicht im Fokus, sagt Nina Glöckler, auf die 
Ehre angesprochen, vom WFV offiziell zur „Fußballheldin“ des 
Bezirks Donau-Iller gekürt worden zu sein. Aber das sei schon in 
Ordnung, die Aufmerksamkeit sei ja auch gut – für ihren Verein, 
und für den Mädchenfußball.
Dass sich mehr Mädchen für Fußball begeistern und auch Gelegen-
heit haben, zu spielen, dafür hat sich Nina Glöckler eingesetzt: Auf 
ihre Initiative, so begründet der WFV die Entscheidung, sie zur 
„Heldin“ zu machen, gehe es zurück, dass es wieder mehr Mäd-
chen-Fußballmannschaften in der Region gibt – nämlich die neu 
gegründeten D- und F-Juniorinnen der SGM Munderkingen/Rot-
tenacker/Griesingen.
Ich hatte viel Unterstützung aus dem Verein.
Ganz allein sei sie das natürlich nicht gewesen, betont Nina Glöck-
ler: „Ich hatte auch viel Unterstützung aus dem Verein.“ Und eine 
große Hilfe sei auch die Mädchen-Fußball-AG von der Grundschule 
Oberstadion gewesen; viel begeisterten Nachwuchs habe die 
Spielgemeinschaft dort rekrutieren können. „Da ist die Lehrerin 
auf uns zugekommen.“
Begonnen habe alles im November 2023: „Wir haben uns damals 
gedacht: Wir möchten endlich wieder eine Mädchen-Jugendmann-
schaft.“ Als Startschuss planten sie Schnuppertrainings – und wur-
den schon am ersten Termin regelrecht überrannt: „Da waren 61 
Mädels da.“
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Nina Glöckler selbst hat über ihre ältere Schwester zum Fußball 
gefunden. „Wir haben als Kinder viel zusammen gekickt, im Hof 
und im Garten.“ Mit sieben Jahren dann habe sie sich von der hart-
näckigen Schwester überreden lassen, doch endlich mitzukommen 
ins richtige Training, zum Verein. Und nach diesem ersten Training 
habe es dann keine weitere Überzeugungsarbeit gebraucht: „Das 
hat mir so viel Spaß gemacht.“

Bildungsreise nach Spanien
Mit ihrer Auszeichnung zur „Fußballheldin“ ist sie nun selbst so ein 
Vorbild geworden. Eine Kollegin aus dem Verein habe sie vorge-
schlagen, erinnert sich Glöckler. Als die Bewerbung verschickt war, 

hätten sie im Verein dann monatelang nichts mehr gehört und das 
Ganze beinahe schon wieder vergessen. Als die Mail kam, die ihr 
zur Auszeichnung gratulierte, habe sie es zunächst gar nicht 
geglaubt.

Nun freut sich Glöckler auf die Bildungsreise im Oktober für die 
„Fußballhelden“: In Kooperation mit dem DFB organisiert der WFV 
eine Woche in Spanien für die Gewinner, wo sich alles um den Fuß-
ball dreht: Fortbildungen, Lehrgänge, Spiele; vielleicht auch ein 
Ausflug nach Barcelona – und viel Möglichkeit zum Austausch mit 
Gleichgesinnten.


